
1983/AB XX.GP 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat MMag. Dr. Madeleine 
PETROVIC, Freundinnen und Freunde haben am 17. Februar 1997 
unter der Nr. 1963/J/1997 eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage an mich gerichtet, welche den folgenden Wortlaut hat: 
"1. Nach welchen Gesichtspunkten und unter Heranziehung 
welcher Kriterien werden in Ihrer Zentralstelle Belohnungen 
bezahlt? 
2. Wie hoch war die durchschnittliche Belohnung in den Jahren 
1994, 1995 und 1996 pro Bediensteten Ihrer Zentralstelle? 
3. Wieviele Bedienstete umfaßte das Ministerbüro Ihrer 
Zentralstelle im Jahre 1994, 1995 und 1996 und wieviele davon 
haben 1994, 1995 und 1996 eine Belohnung erhalten?
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4. Wie hoch war die höchste und wie hoch war die niedrigste 
Belohnung für Bedienstete des Ministerbüros im Jahr 1994, 
1995 und 1996? 
5. Wie hoch war die durchschnittliche Belohnung in den Jahren 
1994, 1995 und 1996 pro Bediensteten des Ministerbüros? 
6. Wieviele Bedienstete umfaßte das Präsidium Ihrer 
Zentralstelle im Jahre 1994, 1995 und 1996 und wieviele davon 
haben 1994, 1995 und 1996 eine Belohnung erhalten? 
7. Wie hoch war die höchste und wie hoch war die niedrigste 
Belohnung für Bedienstete des Präsidiums im Jahre 1994, 1995 
und 1996? 
8. Wie hoch war die durchschnittliche Belohnung in den Jahren 
1994, 1995 und 1996 pro Bediensteten des Präsidiums? 
9. Wieviele Bedienstete umfaßten die einzelnen Sektionen 
Ihrer Zentralstelle im Jahr 1994, 1995 und 1996 und wieviele 
davon haben 1994, 1995 und 1996 eine Belohnung erhalten? 
Bitte jeweils einzeln für jede Sektion anführen. 
10. Wie hoch war die höchste und wie hoch war die niedrigste 
Belohnung für Bedienstete der einzelnen Sektionen im Jahre 
1994, 1995 und 1996? Bitte, einzeln für jede Sektion anführen. 
11. Wie hoch war die durchschnittliche Belohnung in den 
Jahren 1994, 1995 und 1996 pro Bediensteten in den einzelnen 
Sektionen?

1983/AB XX. GP - Anfragebeantwortung2 von 5

Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.



 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
Zur Frage 1: 
Im BMaA werden Belohnungen nach den Kriterien Leistung des 
Bediensteten, Belastung durch die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes und nach sozialen Kriterien bezahlt. 
Grundsätzlich erhalten nur jene Bediensteten Belohnungen, die 
ihren Dienst in der Zentrale des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten in Wien verrichten. 
Zur Frage 2: 
1994:  ÖS 6.913,75 
 
Gesamtbetrag ÖS 4,991.729,40 dividiert durch die 
Anzahl der Bediensteten in der Zentrale in Wien zum Stichtag 
31.12.1994, d.s. 722 Personen, ergibt ÖS 6.913,75 als 
durchschnittliche Belohnung pro Bediensteten im Jahr 1994. 
1995: ÖS 8.590,47 
 
Gesamtbetrag ÖS 5,987. 557, 50 dividiert durch die 
Anzahl der Bediensteten in der Zentrale in Wien zum Stichtag 
31.12.1995, d.s. 697 Personen, ergibt ÖS 8.590,47 als 
durchschnittliche Belohnung pro Bediensteten im Jahr 1995. 
1996 : ÖS 7.273,68  
Gesamtbetrag ÖS 4,873.364, 50 dividiert durch die 
Anzahl der Bediensteten in der Zentrale in Wien zum Stichtag 
31.12.1996, d.s. 670 Personen, ergibt ÖS 7.273,68 als 
durchschnittliche Belohnung pro Bediensteten im Jahr 1996 .
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Zur Frage 3: 
Angabe der Bediensteten im Ministerbüro jeweils per 31.12. 
jedes Jahres einschließlich Kanzlei- und 
Sekretariatsfunktionen: 
1994:  19 Bedienstete; alle erhielten eine Belohnung. 
1995 :  16 Bedienstete; alle erhielten eine Belohnung. 
1996:  15 Bedienstete; alle erhielten eine Belohnung. 
Zur Frage 4: 
In den Jahren 1994, 1995 und 1996 betrug die niedrigste 
Belohnung jeweils ÖS 7.560, -- bzw. die höchste ÖS 
14.640, -- (insgesamt für das jeweilige Jahr) . 
Zur Frage 5: 
Die durchschnittliche Belohnung betrug per 31.12. des 
jeweiligen Jahres : 
1994:  ÖS 11.513,68 
1995:  ÖS 10.875, -- 
1996:  ÖS 10.624,--
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Zu Fragen 6 - 8: 
Im BMaA existiert kein Präsidium bzw. keine Präsidialsektion. 
Die Administrative Sektion des BMaA besteht aus neun 
Abteilungen, deren Zuständigkeiten, bedingt durch die 
spezifischen Aufgaben eines Außenministeriums, weit über die 
Funktion eines Präsidiums hinausgehen. 
Geschäftseinteilung der Administrativen Sektion : 
Abt. Vr.1 Personalangelegenheiten; Abt. VI.2 Besoldungs- und 
sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten, Abt. VI.3 
Budgetangelegenheiten; Abt. VI.4 Immobilienmanagement; 
Unterbringung, Ausstattung der Zentrale, Bauabwicklungs- und 
Liegenschaftsverwaltungssysteme u.a.; Abt. VI. 5 
Bauangelegenheiten österr. Vertretungsbehörden im Ausland 
etc.; Abt. VI.6 Telekommunikation; Abt. VI.7 EDV, 
Büroautomation und Rechenzentrum; Abt. VI.8 Dokumentation 
etc.; Abt. VI.9 Beschaffungswesen und Inventarverwaltung. 
Die Angehörigen der Administrativen Sektion erhalten 
dieselben Belohnungen wie alle übrigen Angehörigen des 
Ressorts in der Zentrale in Wien (s . Frage 2) . 
Zu Fragen 9 - 11: 
Da eine detaillierte Anfragebeantwortung die Durchsicht aller 
Personalakten pro Sektion erforderlich machen würde, erfolgt 
die Angabe der durchschnittlichen Belohnung (vgl . Frage 2 ) . 
1994:  ÖS 6.913,75 
1995:  ÖS 8.590,47 
1996 :   ÖS 7.273,68 
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